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Vorwort 

Bayern weckt innerhalb wie außerhalb der Landesgrenzen vielerlei Assoziationen - Berg­
landschaften und Hightech-Standorte, ländliche Tradition und urbane Modernität, freistaat­
liches Selbstbewusstsein und bundespolitischer Gestaltungsanspruch -, und gibt so zugleich 
mancherlei Rätsel auf. Schon auf diesen ersten, eher intuitiven Blick handelt es sich um ei­
nen lohnenswerten Untersuchungsgegenstand. 

Der vorliegende Band wählt jedoch keinen landeskundlichen Zugang, sondern rückt 
die Frage ins Zentrum, wie in Bayern regiert wird. Diese ist in der Politikwissenschaft bis­
lang kaum aufgegriffen worden, so dass hierzu grundlegende Bestandsaufnahmen und dif­
ferenzierte Analysen notwendig sind. Ausgehend von einem konzeptionell-begrifflichen In­
strumentarium des Regierens auf Landesebene, werden einführend die Grundstrukturen 
des bayerischen Regierungssystems behandelt und zentrale Entwicklungen aufgezeigt. Die 
Bayerische Staatsregierung und der Ministerpräsident stehen im Fokus mehrerer Beiträge, 
die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Regierungshandeln in Bayern beschäf­
tigen. Darüber hinaus finden Strukturen, Akteure und Prozesse Berücksichtigung, die den 
Handlungskorridor des Regierens wesentlich mit bestimmen. Einen weiteren Schwerpunkt 
des Bandes bilden Beiträge zu ausgewählten Politikfeldern, denen eine hohe Relevanz in der 
bayerischen Landespolitik beizumessen ist. So werden aktuelle Entwicklungen in den unter­
schiedlichen Handlungsfeldern aufgezeigt. Das Untersuchungsinteresse des Bandes fokus­
siert somit insgesamt auf die Bedingungen, Einfiussfaktoren und Ausprägungen des Regie­
rens in Bayern. Ein spezifisch politikwissenschaftlicher Blick wird auf Bayern gerichtet, um 
die konstatierte Forschungslücke zumindest ansatzweise zu schließen. 

Ein solches Buchprojekt kano nicht gelingen, ohne die engagierte Mitwirkung aller hier­
an Beteiligten. An erster Stelle sei den AutorInnen des Bandes gedankt, die bereit waren, ihre 
Beiträge im Rahmen eines gemeinsamen Workshops am Centrum für angewandte Politikfor­
schung (üA'P) der Ludwig-Maximilians-Universität München zu präsentieren und sich einer 
intensiven Diskussion zu stellen. Neben ausgewiesenen ExpertInnen konnte auch eine ganze 
Reihe von Nachwuchswissenschaftierlnnen hierfür gewonnen werden. So handelt es sich bei 
dem vorliegenden Buch nicht lediglich um einen Sammelband, sondern um ein gemeinsam 
von Herausgebern und Autoren konzipiertes und realisiertes Buchprojekt. Unterstützt wur­

de es durch ein Redaktionsteam, an dem Damian Groten und Johannes Meiners mit größtem 
Engagement mitwirkten. Zu danken haben wir schließlich dem Springer VS Verlag, hier zu­
nächst Frank Schindler, mit dem das Vorhaben auf den Weg gebracht wurde. Für die kom­
petente Begleitung der Redaktion und Drucklegung danken wir besonders Verena Metzger. 

München, im März 2013 Prof Dr. Manuela Glaab, Dr. Michael Weigl 
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Kulturpolitik 

Frank Sommer 

Kulturpolitik ist ein Politikfeld, das die Lebendigkeit des deutschen Föderalismus beweist. 
Sowohl im Hinblick auf öffentliche Fördermechanismen als auch unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Schwerpunkte staatlicher Zuwendungen können von Bundesland zu Bundes­
land zum Teil erhebliche Abweichungen festgestellt werden. 

In Bayern spielt Kulturpolitik eine wichtige Rolle. Trotz finanzieller Kürzungen in den 
letzten Jahren (etwa im Zeitraum von 2001 bis 2004), konnten in jüngster Zeit neue, bedeu­
tende Kulturinstitutionen ins Leben gerufen werden. Dazu zählen unter anderem die Pina­
kothek der Moderne, das Verkehrszentrum im Deutschen Museum, die Theaterakademie 
,,August Everding" und das Museum Brandhorst in München, das Neue Museum für Kunst 
und Design in Nürnberg, die Villa Concordia in Bamberg oder das 2010 eröffnete Textil­
museum in Augsburg. Außerdem wurden in jüngster Vergangenheit in Bayern aufwändige 
denkmalpflegerische Projekte verwirklicht. Wir finden also eine im Vergleich zu anderen 
Ländern günstige Situation vor. 

Andererseits kann die Kulturpolitik des Landes Bayern nicht isoliert betrachtet werden: 
Die Kommunen im Freistaat treten ebenfalls als engagierte Akteure in der öffentlichen Kul­
turförderung hervor und wenden jährlich einen etwa gleich hohen finanziellen Betrag zur 
Kulturförderung auf wie das Land. Bayern ist wiederum Teil der Bundesrepublik Deutsch­
land, jenes Mitglied der Europäischen Union. Auch auf diesen Ebenen spielt Kulturpolitik 
seit rund 20 Jahren eine zunehmend wichtige Rolle; eine Entwicklung, die Rückwirkungen 
auf Bayern hat. In einem Artikel zur Kulturpolitik in Bayern können sie daher nicht unbe­
rücksichtigt bleiben. 

Im vorliegenden Aufsatz wird mit Hilfe einzelner Schwerpunkte die Kulturpolitik in 
Bayern vorgestellt.' Zu Beginn führt ein kurzer historischer Rückblick in die Prnblema­
tik ein. Anschließend werden die wichtigsten Förderschwerpunkte des Freistaats skizziert. 
Schließlich behandelt der Beitrag das teilweise brisante Verhältnis Bayerns zu den Ebenen 
der Kommunen, des Bundes sowie der Europäischen Union. 

Weil schon in zahlreichen Veröffentlichungen auf die Definition von "Kultur" eingegangen wurde, 8011 hier 
von einer erneuten Bestimmung des Begriffs abgesehen werden. 

M. Glaab, M. Weigl (Hrsg.), Politik und Regieren in Bayern, 
DOI 10.1007/978-3-531-93414-3_21, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
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1. Staatlich geförderte Kultureinrichtungen in Bayern 

In der Vergangenheit erfuhren Kunst und Kultur in Bayern intensive Berücksichtigung durch 
die katholische Kirche - Bayern besaß im frühen Mittelalter neben der He de France die höchs­
te "Klosterdichte" Europas. Der klösterliche Besitz war schließlich so umfassend, dass er am 
Vorabend des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 über die Hälfte an Grund und Boden 
in (Alt-)Bayern ausmachte.' Dies ist besonders wichtig, wenn man berücksichtigt, dass die 
katholische Kirche einen wesentlichen Teil zur Ausprägung der Kulturlandschaft in Europa 
beitrug. Bereiche wie Architektur, Musik, Bildhauerei oder Malerei waren jahrhundertelang 
von christlichem Gedankengut geprägt und gaben ihnen ein eigene, unverwechselbare Iden­
tität. Das blieb selbstverständlich nicht ohne Auswirkungen auf das kultureHe Erbe Bayerns. 

Neben der katholischen Kirche trat das fliratliche Mäzenatentum in der KunstfOrderung 
hervor. Dies geschah deutlich sichtbar durch repräsentative Schlossbauten. Doch auch mit 
ihren Theatern, Museen, Kunstaksdemien und Sammlungen hinterließen die bayerischen 
Monarchen dem heutigen Freistaat ein wertvoHes und vielseitiges Erbe. Nach dem Sturz des 
letzten Königs von Bayern 1918, ging der größte Teil des Besitzes der Wittelsbacher an den 
Staat Bayern über. 

Das ab dem Hochmittelalter aufstrebende Bürgertum woHte dem Engagement von Mo­
narchie und Kirche nicht nachstehen und strebte nach angemessener Selbstdarstellung. In 
Regensburg, Augsburg, Memmingen und Kempten' zeugen Rats- und Patrizierhäuser sowie 
Kirchengebäude mit ihren künstlerischen Ausgestaltungen vom Selbstbewusstsein der dor­
tigen Stadtbewohner. Ebenso finden sich beachtliche Spuren bürgerlicher KulturfOrderung 
in der ehemaligen Freien Reichsstadt Nürnberg. 

Was die Zeit ab dem 19. Jahrhundert angeht, verdankt Bayern dem bürgerlichen Eifer 
eine besonders herausragende Kulturinstitution: das Deutsche Museum in München. Sein 
Bau geht auf den (später geadelten) Ingenieur Oskar von Miller zurück. Das inzwischen größ­
te Technikmuseum Europas war ursprünglich als dentsche, nicht spezifisch bayerische In­
stitution vorgesehen. Es ist heute eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und aller dent­
sehen Länder. 

Heute muss in der bayerischen Kulturförderung unterschieden werden zwischen Ein­
richtungen des Landes und Institutionen, die lediglich finanzielle Zuschüsse des Freistaats 
erhalten, sich aber in kommunaler oder privater Trägerschaft befinden. Letztere bekommen 
verschiedentlich Zuwendungen, etwa über den bayerischen Kulturfunds. Federführend bei 
der Umsetzung bayerischer Kulturpolitik ist das Staatsministerium für Wissenschaft, For­
schung und Kunst. 

Zu den staatlichen Kultureinrichtungen gehören (vgl. Bayerisches Staatsministerium der 
Finanzen 2012): vier Staatstheater, 27 staatliche Museen, sieben Kunsthochschulen, zehn re­
gionale Staatsbibliotheken, das Bayerische Amt flir Denkmalpflege, die Bayerische Akade-

2 "Altbayem" umfasste etwa die Regionen der heutigen Regierungsbezirke Ober- und Niederbayern sowie 
die Oberpfalz. 

3 Diesen Städten ist es gelungen, nach und nach den Status einer Freien Reichsstadt zu gewinnen: Regensburg 
1245, Augsburg 1276, Kempton 1289 und Mcmmingon 1296. 
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mie der schönen Künste, die Bayerische Staatsbibliothek, das Bayerische Hauptstaatsarchiv 
und acht weitere Staatsarchive, das Haus der Bayerischen Geschichte, die Villa Vigoni in 
Corno, die Villa Concordia in Bamberg, die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlös­
ser, Gärten und Seen sowie das Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 

Die Kulturförderung des Freistaats Bayern kommt außerdem in folgenden Bereichen 
zum Tragen: 

• 90 nichtstaatliche Theater (vornehmlich in kommunaler Trägerschaft) und vier Landes­
bühnen werden vom Land finanziell bezuschusst. 

• Rund 1.100 Museen in privater oder kommunaler Trägerschaft erfahren Zuwendungen 
des Freistaats. 

• Sieben Kulturorchester in privatrechtlicher Trägerschaft erfahren Unterstützung durch 
das Land. 

• Denkmalschutz und Brauchtumspflege werden öffentlich gefördert. 

• Das Genre Film wird über den FilmFernsehFonds Bayern unterstützt. 

• Als öffentlich-rechtliche Medienanstalt fungiert der Bayerische Rundfunk. 

Die Ausgaben des Freistaats Bayern für Kunst und Kulturpflege beliefen sich im Jahr 2012 
auf 436,2 Millionen Euro (vgl. ebd.). 

Die Übersicht zeigt bereits sehr anschaulich, dass über den Haushalt des Freistaats Bay­
ern vornehmlich Einrichtungen der so genannten Hochkultur gefördert werden - den Debat­
ten um den erweiterten Kulturbegriff in den 1970er Jahren zum Trotz. So fließt nach dem 
bayerischen Haushaltsplan rund ein Drittel der Kulturausgaben einzig in die staatlichen The­
ater. Soziokulturelle Einrichtungen erfahren vom Land keine finanzielle Unterstützung - im 
Unterschied zur Praxis in zahlreichen anderen Bundesländern. 

2. Das Verhältnis zu den Kommunen - zentralistisch und dirigistisch? 

Gerne wird der bayerischen Kulturpolitik vorgeworfen, sie würde allzu zentralistisch agie­
ren. Zentralismus hat in Bayern seit Montgelas Tradition. Wenn davon gesprochen wird, so 
ist zum einen das Engagement des Freistaats allgemein zu berücksichtigen, d. h. zu betrach­
ten, inwiefern er kulturpolitische Maßnahmen ergreift und damit gegebenenfalls Kompe­
tenzen an sich reißt, was möglicherweise zu Lasten der Kulturförderung von Städten und 
Gemeinden geht. Denn Artikel 28 Abs. 2 GG gewährt die kommunale Selbstverwaltung. 
Dies impliziert auch das Recht eigener Kulturförderung. In seinem Urteil vom 23. November 
1988 ging das Bundesverfassungsgericht auf diesen Sachverhalt ein (vgl. BVerfUE 79, 127; 
Gern 2003: 66, 131). Zum anderen wird untersucht, ob der Freistaat Bayern hauptsächlich 
in München investiert oder ob auch Regionen außerhalb der Landeshauptstadt auf älmliche 
Weise gefördert werden. Für die Zentra1isierungsthese spricht, dass der Freistaat kulturpo­
litisch sehr aktiv ist, auch in den letzten Jahren hat er bedeutende neue Kultureinrichtungen 
ins Leben gerufen. Die Landesregierung unterstützte zudem die Gründung privater oder 
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kommunaler Institutionen, etwa das Museum der Phantasie in Bernried sowie das Museum 
Georg Schäfer in Schweinfurt. 

Ebenso wurden einige Kultureinrichtungen vom Land übernommen. Beispiele sind die 
Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, die sich bis 2003 in kommunaler Obhut befand 
und das Staatstheater Nürnberg. Ursprünglich ein städtisches Theater, wurde es auf Grund 
einer Vereinbarung zwischen Bayern und Nürnberg in ein Staatstheater umgewandelt und 
befindet sich nun unter gemeinsamer Aufsicht. Am 1. Juni 2005 trat das "Gesetz zur Errich­
tung der Stiftung Staatstheater Nürnberg" in Kraft. Aktiv war Bayern auch im Bereich der 
Denkmalpflege. So wurden in den letzten Jahren die berühmte Wieskirche bei Steingaden 
oder das Schloss Weißenstein bei Pommersfelden saniert. (vgl. Zehetmair 2002: 177) 

"Geografisch" spricht für die Zentralisierungsthese, dass der größte Teil der Mittel, die 
von staatlicher Seite in den Kulturbereich fließen, nach München gelangen. Dieser Umstand 
ist darauf zurückzuführen, dass der Freistaat dort das Erbe der Wittelsbacher unterhält. Von 
den Institutionen, die sich in staatlicher Obhut befinden, stechen vor allem Theater und Mu­
seen heraus. So befinden sich drei von vier bayerischen Staatstheatern in München. Die 27 
staatlichen Museen und Sammlungen lassen sich unterteilen in 16 Kunstmuseen und elf na­
turwissenschaftliche Häuser. Unter den Kunstmuseen befinden sich lediglich drei außerhalb 
Münchens.' Von den naturwissenschaftlichen Häusern haben immerhin vier außerhalb der 
Landeshauptstadt ihren Standort.' Die Mehrheit der staatlichen Kunsthochschulen ist eben­
falls in München angesiedelt. 

Auch weitere, wichtige Kultureinrichtungen haben ihren Platz in München: das Baye­
rische Landesamt für Denkmalpflege, das Zentralinstitut für Kunstgeschichte, die Staatsbi­
bliothek und das Hauptstaatsarchiv. Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen führt zentral entsprechende Institutionen, die über das ganze Land ver­
streut liegen, von München aus. 

Es sprechen also zahlreiche Argumente für die Zentralisierungsthese. Gleichwohl las­
sen sich auch einige Argumente dagegen finden. So hat der Bayerische Landtag bisher keine 
Gesetze erlassen, die den Handlungsspielraum der Kommunen einschränken würden. Das 
Engagement der Landesregierung wirkt auf die Städte und Gemeinden nicht einengend, son­
dern ergänzt deren Kulturförderung. Außerdem leisten die Kommunen mit Gründungen von 
Institutionen und besonderen Initiativen ihren eigenen kulturpolitischen Beitrag. (vgl. Ze­
hetmair 2002: 111, 144) Städte und Gemeinden verfügen über einen großen Bestand an ver­
schiedenen Einrichtungen, sodass sie sich nicht hinter dem Freistaat "verstecken" müssen. 
In kommunaler, teilweise aber auch kirchlicher und privater Trägerschaft befinden sich rund 
2.000 Bibliotheken, über 90 Bühnen sowie 1.100 Museen. Sofern der Freistaat Finanzmittel 
an eine städtische Einrichtung überweist, entspricht dies dem Wunsch der jeweiligen Kom­
mune, die ja davon profitiert. So haben im Zusammenhang mit dem finanziell bedrängten 
Mainfranken-Theater in Würzburg die Landeszuschüsse das Schlimmste verhindern kön-

4 Gemeint sind das Neue Museum in Nürnberg, das Baycrische Armeemuseum in Ingolstadt und das Textil­
Museum. in Augsburg. 

5 Gemeint sind das Naturkunde-Museum in Bamberg, das Urwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth, das 
Jura-Museum in Eichstätt sowie das Riescnkraler-Museum in Nördlingcn. 
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nen. (vgl. ebd.: 110) Etwaigen Widerstand von Seiten der Stadt gegen eine solche "Einmi­
schung" des Landes gab es verständlicherweise nicht. 

Im Hinblick auf die geographische Lage der staatlichen Kultureinrichtungen in Bayern 
lässt sich feststellen, dass sich die Landesregierung in jüngster Zeit um Dezentralisierung 
bemüht hat. So gibt es die seit 2003 als Staatstheater geförderte Bühne in Nürnberg oder die 
jüngst in staatliche Trägerschaft übergegangene Hochschule fiir Musik Augsburg-Nümberg; 
ebenso wurden erst zwei staatliche Kunst- und Geschichtsmuseen außerhalb Münchens ge­
gründet: das Neue Museum Nümberg (Fertigstellung 1999) und das Museum für Textil in 
Nümberg (Fertigstellung 2010).' 40 neu eingerichtete Zweigmuseen in Bayern sollen außer­
dem Exponate von jeweiligen Münchner "Mutterhäusern" in der Region ausstellen. Das Haus 
der Bayerischen Geschichte in Augsburg veranstaltet seit 1984 Ausstellungen in zahlreichen 
Gemeinden Bayerns, jedoch nicht in München. 

Im Bereich Denkmalpflege wurden ebenfalls größere Projekte außerhalb der Landes­
hauptstadt verwirklicht. Zu nennen sind darüber hinaus neun regionale Staatsbibliotheken 
und seit 1986 die Villa Vigoni als deutsch-italienisches Kulturzentrum in Corno. Folglich hat 
der Zentralismus in der bayerischen Kulturf"örderung keine absolute Priorität. Gegen die Zen­
tralisierungsthese spricht zudem der 2. Bayerische Musikplan von 1989. Er sieht ausdrück­
lich vor, die Musikförderung zu dezentralisieren und zu regionalisieren. Diesem Zweck die­
nen auch schon seit längerer Zeit Musik-Festivals an verschiedenen Orten Bayerns, etwa die 
Europäischen Wochen in Passau, das Mozartfest in Würzburg, die Orgelwoche in Bayreuth 
und die Bachwoche in Anabach. 

Wägt man die beiden Argumentationsstränge gegeneinander ab, so gelangt man zu dem 
Schluss, dass es im Freistaat Bayern auf Landesebene ein starkes Bewusstsein gibt, in ei­
gener Verantwortung kulturfördernd tätig zu sein. Die Kommunen stehen mit ihren Bemü­
hungen demjedoch nicht nach, sodass aufbeiden Ebenen die Verantwortung f"lir diesen Be­
reich wahrgenommen wird. Die Bayerische Landesregierung hat dabei in den letzten Jahren 
nach einer starken Bevorzugung der Landeshauptstadt die Regionen stärker berücksichtigt. 

Eine genauere Betrachtung der Kulturpolitik in Bayern macht deutlich, dass sowohl die 
Zentralisierungsthese als auch die Gegenthese zu kurz greifen, um die Kulturfclrderung durch 
Land und Kommunen zu beschreiben. Schließlich agieren beide Ebenen nicht getrennt vonei­
nander, sondern stehen in regem Kontakt. Schon das Beispiel des Staatstheaters in Nümberg 
macht deutlich, dass eine enge Kooperation zwischen beiden Administrationsebenen statt­
findet. Solche Zusammenarbeit deutet auf Verflechtungen informeller Art hin. Auch könn­
ten die Neubauten von staatlichen Kulturinstitutionen ohne das Zusammenwirken mit den 
Kommunen, in denen sie errichtet werden, nicht erfolgen. Diese begrüßen ausdrücklich die 
Investitionsvorhaben des Freistaats. Schließlich bedeutet es f"lir jede Stadt eine Aufwertung, 
wenn eine Landeseinrichtung in ihr etabliert wird. 

6 Zur Gründung eines Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg vg!. den Beitrag von Weigl 
(Identitätspolitik) in diesem Band. 
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Die bereits angesprochenen Institutionen, die sich in kommunaler Obhut befinden, wer­
den zum großen Teil vom Land bezuschusst. Die Gemeinden müssen also ihren Unterhalt 
häufig nicht allein bestreiten, sondern kommen mit dem Land gemeinsam dafür auf. 

In diesem Zusammenhang sind exemplarisch Einrichtungen zu nennen, die gemeinsam 
von Land und Sitzkommune, gegebenenfalls mit einer weiteren Administrationsebene, ge­
meinsam getragen und finanziert werden: 
• Das Deutsche Museum (München) ist eine eigenständige und rechtsfähige Anstalt des 

Öffentlichen Rechts und steht unter der Rechtsaufsicht des Freistaats Bayern. Die fi­
nanzielle Grundversorgung im Bereich der Öffentlichen Hand erfolgt durch den Frei­
staat als Hauptgeldgeber und Sitzland, sowie im Zuge der Gemeinschaftsaufgaben des 
Artikel 9lb GG durch den Bund und die übrigen dentschen Länder. 

• Bamberger Symphoniker, es handelt sich um eine gemeinsame Einrichtung der Stadt 
Bamberg, des Regierungsbezirks Oberfranken und des Freistaats Bayern. 

• Bayreuther Festspiele, Finanzierung durch die Stadt Bayreuth, den Regierungsbezirk 
Oberfranken, den Freistaat Bayern und den Bund. 

• Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg. Es wird finanziert von der Stadt, dem 
Freistaat Bayern und dem Bund. 

• Stiftung Ostdeutsche Galerie in Regensburg, die das Museum Ostdeutsche Galerie ent­
hält. Sie ist eine gemeinsame Einrichtung des Freistaats Bayern, des Bundes und der 
Kommune und wurde gemäß § 96 des Bundsvertriebenengesetzes eingerichtet. 

• Richard-Strauß-Institut in Garmisch-Partenkirchen. Die Betriebskosten werden vom 
Freistaat zur Hälfte übernommen. (vgl. Zehetmair 2002: 117) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Bayern sowohl das Land als auch die Kommunen 
jeweils Kulturförderung in vergleichsweise hohem Ausmaß betreiben. Gleichzeitig werden 
zahlreiche Institutionen von beiden Ebenen gemeinsam getragen und/oder finanziert. Tat­
sächlich kann keine Rede davon sein, dass das Land die Kommunen in ihrer Rolle als Kul­
turförderer zurückdrängt. Im Vordergrund steht die Kooperation beider Ebenen. 

3. Das Verhältnis zum Bund - Bedrohung des Kulturföderalismus? 

Die Kulturhoheit liegt bei den Ländern - dieser Grundsatz geht aus den Artikeln 30 sowie 70 
GG hervor und wurde von Seiten des Bundesverfassungsgerichts in einschlägigen Urteilen 
bekräftigt (BverfGE 6, 346; BverfGE 12,229). Nur in wenigen Ausnahmen war es der Bun­
desrepublik Deutschland gestattet, kulturfördernd tätig zu sein. (vgl. Leder 1999: 129)' Dies 

7 Vgl. dazu: Artikel 32 Abs. 1 GO (regelt die Zuständigkeit des Bundes in der Auswärtigen Kulturpolitik), 
Artikel 73 Abs. 1 GG (regelt die Verantwortung des Bundes zum Schutz deutschen Kulturgutes vor Ab­
wanderung ins Ausland), ArtikelS Abs. 3 GO Oegt die Freiheit der Kunst fest, was den Bund laut Bun­
desverfassungsgericht dazu verpflichtet, das kulturelle Erbe zu pflegen und Kunst und Kultur zu fordern), 
Artike191b GG Oegitimiert das kulturpolitische Handeln des Bundes für die Museen der ,,Blauen Liste"), 
§ 96 Bundesvertriebenengesctz (darin wird geregelt, dass kulturelle Belange der nach dem 2. Weltkrieg 
vertriebenen Deutschen aus den ehemaligen so genannten Ostgebieten vom Bund berücksichtigt werden). 
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gilt vor allem dann, wenn der Bund in seiner Gesamtheit betroffen ist und Angelegenheiten 
berührt werden, die über die Grenzen der einzelnen Bundesländer hinausgehen. 

Vor 1990 war dies in erster Linie der Bereich der Auswärtigen Kulturpolitik, mit deren 
Hilfe sich das demokratische Deutschland nach 1949 auf internationaler Ebene präsentierte: 
Aus zwei Gründen, einmal wegen der Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland "als 
Ganzes" eine Außendarstellung vornahm, zum anderen auf Grund verfassungsrechtlicher 
Vorgaben: Artikel 32 Abs. 1 GG bestimmt die Außenpolitik als ausschließlichen Zuständig­
keitsbereich des Bundes. 

Andererseits existieren auch kulturelle Institutionen, die gesamtdeutschen Charakter be­
sitzen und deren Förderung durch den Bund nachvollziehbar erscheint. Als herausragendes 
Beispiel hierfür dient die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. 1959 ins Leben geru­
fen ist sie eine gemeinsame Institution des Bundes und aller deutschen Länder. 

In Bayern existieren einzelne Einrichtungen, die vom Bund finanziell unterstützt und 
mitgetragen werden - wegen ihres gesamtdeutschen Charakters. Herausragend unter ihnen 
sind das Deutsche Museum in München, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg 
und die Bayreuther Festspiele.' 

Bis zum Jahr 1990 spielte trotz des Engagements, der Bund in der öffentlichen Kulturför­
derung eine geringe Rolle, was auf den verfassungsrechtlichen Grundlagen bernhte. Lediglich 
rund 3 % der öffentlichen Kulturausgaben in Deutschland wurden vom Bund bestritten, den 
Rest übernahmen Liinder und Gemeinden zu etwa gleich hohen Anteilen. (vgl. Frank 1990) 

Nach der deutschen Vereinigung änderte sichjedoch dieser Sachverhalt: Einmal sah sich 
der Bund in seiner Bedeutung gewachsen, was ihn dazu veranlasste, entsprechende Reprä­
sentationsaufgaben, vor allem in der Hauptstadt Berlin, wahrzunehmen; zum anderen wa­
ren die neuen Länder auf Grund ihrer desolaten Finanzlage kaum in der Lage, ihre Kultur­
einrichtungen aus eigener Kraft zu erhalten und erbaten entsprechende Hilfen des Bundes. 
Ein zusätzliches Engagement des Bundes im Bereich Kultur schien einen der wenigen Be­
reiche zu bedrohen, in dem die Länder noch selbständig gesetzgebend, gestalterisch und för­
dernd wirken können.' Zahlreiche Kompetenzen liegen nämlich im Zuständigkeitsbereich 
des Bundes.1O Drohte ein neuer Bedeutungsverlust für die subnationale Ebene? Und falls ja, 
wie reagierte Bayern darauf? 

8 Als weitere Kulturinstitutionen in Bayern erhalten Zuwendungen vom Bund: das Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte in Südosteuropa e. V., der Adalbert Stifter Verein e. V., das Museum Ostdeutsche Galerie 
in Regensburg, das Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk, die Gedenkstätte Dachau sowie das deutsch-deutsche 
Museum Mödlcrath. Ebenso werden über das Denkmalschutzprogramm des Bundes "National wertvolle 
Denk:m.äler" in Bayern unterstützt. 

9 Tatsächlich hat der Bund im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, bedingt durch die konkurrierende Gesetz­
gebung (Art 72, 74 GO), die Rahmcngesetzgebung (Art. 75 GO in der Fassung vor 2006) und die Gemein­
schaftsaufgabcn (Art. 91a und 91b GG in der Fassung vor 2006) seine Kompetenzen umfassend. ausgedehnt. 
Wegen der Forderung nach "Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse", die bis 1994 in Artikel 72 Abs. 2 GG 
verfassungsrechtlich verankert war, ist es ihm erleichtert worden, in erheblichem Umfang in Länderange­
legcnheiten einzugreifcn. um entsprechende Bedingungen herzustellen. (vgl. Schmalenbach: 86) 

10 Der ausschließlichen Gesctzgebungskompctcnz der Länder unterliegen: Landesverfassungsrecht, Polizei­
recht, Kommunalrecht, Schulwesen, Kulturpolitik, Medicnpolitik, Landesorganisation und Tcilaspekte der 
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Zunächst soll untersucht werden, welche Schritte der Bund nach 1990 unternahm. Eine 
kurze Auflistung soll einen Überblick verschaffen (vgl. Bundesministerium der Finanzen 
[BMF]2011): Mit zeitlich befristeten Programmen übernahm der Bund nach 1991 die Kosten 
kultureller Einrichtungen in den nenen Ländern mit bis zu 50 %. Als Grundlage dafür diente 
Artikel 35 Einigungsvertrag. Heute profitieren entsprechende Institutionen unter anderem vom 
so genannten "Leuchtturmprogramm", das 1995 ins Leben gerufen wurde. (vgl. Raabe 1990) 

Sein stärkstes Engagement beweist der Bund in Berlin, wohin ein erheblicher Anteil 
seiner Kulturausgaben fließt. Davon profitieren sowohl neue, vom Bund ins Leben gerufenen 
Einrichtungen (z. B. das Jüdische Museum), als auch bereits bestehende Institutionen, die vom 
Bund übernommen wurden (z. B. Martin-Gropius-Bau, Akademie der Künste). (vgl. Hoff­
mann/Schneider 2002) 1998 wurde ein "Beauftragter für Angelegenheiten der Kultur und 
der Medien beim Bundeskanzler" (BKM) berufen. Ein solcher Kulturstaatsminister war ein 
Novum. (vgl. Wagner 2002: 40-45) Für Aufsehen sorgte der Bund, als er 2002 eine eigene 
Kulturstiftung ins Leben rief. Damit wurde eine Einrichtung geschaffen, die kulturelle Pro­
jekte mit nationaler und internationaler Ausstrahlung f"Ordert. Ausgestattet mit einem jährli­
chen Finanzvolumen in Höhe von 35 Millionen Euro ist sie die größte Kulturstiftuog dieser 
Art in Europa.H Das kulturpolitische Engagement des Bundes seit 1990 lässt sich auch an­
hand seiner Ausgaben verdeutlichen: Seine finanziellen Aufwendungen für Kunst und Kul­
tur belaufen sich derzeit auf jährlich 1,2 Milliarden Euro, das entspricht etwa 13 % aller öf­
fentlichen Kulturausgaben in Deutschland. (vgl. Bundesregierung 2012) 

Wie reagierte die Bayerische Staatsregierung darauf! Verfassungsgemäß ist ein star­
kes Engagement des Bundes in der Kulturpolitik problematisch, weil es sich um ein Politik­
feld handelt, das eindeutig den Ländern zugewiesen ist. Andererseits ergibt sich eine juris­
tische Grauzone, wenn Angelegenheiten von nationaler Bedeutung betroffen sind und diese 
als solche beurteilt werden soll. 

Wegen der Förderprogramme in den neuen Ländern äußerte der Bundesrechnungshof 
mehrmals Bedenken, was von Seiten des Bundesbeauftragten für Kultur jedoch unberück­
sichtigt blieb. Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht hätten gegebenenfalls Erfolg ver­
sprochen. Jedoch sahen die alten Länder von gerichtlichen Schritten ab, trotz der verfas­
sungsrechtlich problematischen Situation: Aus politischen Gründen wurde auf einen Prozess 
verzichtet, da ein solcher nur den Ruin der betroffenen Einrichtungen verursacht und zudem 
das politische Klima vergiftet hätte. (vgl. Sommer 2008: Interviewprotokoll Nr. 10) 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die besondere Stellung Berlins. Der Bund versucht sich 
in seiner neuen Hauptstadt zu repräsentieren. Diese Haltung ist neu. In der alten, provisori­
schen Hauptstadt Bonn sah er davon ab, sich !eure Repräsentationsbauten zu leisten." Nach 

Technologieförderung sowie des Pflanzen-, Tier- und Umweltschutzes. Mit der Föderalismusreform von 
2006 kamen weitgehend das Beamtenechtund die Hochschulpolitik hinzu. (vgl. Deutscher Bundestag 2006) 

11 Vgl. hierzu die Darstellung auf der Hom.epage der Kulturstiftung www.kulturstiftung-des-bundes.de. 

12 Erst spät wurden zwei wichtige Kulturinstitutionen des Bundes in Bonn ins Leben gerufen: die Kunst- und 
AussteUungshalle der Bundesrepublik Deutschland (fertiggestellt 1992) und das Haus der Geschichte der 
Bundesrcpublik Deutschland (eröffnet 1994). Darüber hinaus hat Bonn kulturpolitische Bedeutung für den 
Bund als Sitz der Deutschen Welle. 
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1990 wurden neben der Fortführung des bereits bestehenden kulturellen Engagements (bei­
spielsweise die Unterstützung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Berliner Filmfest­
spiele oder des Hauses der Kulturen der Welt) in Berlin neue Einrichtungen ins Leben geru­
fen oder übernommen. Für Ärger sorgte die Übernahme der Akademie der Künste durch den 
Buod im zweiten Hauptstadtkulturvertrag 2004. Eine Mehrheit der Länder - daruoter Bayern 
-lehnte diesen Schritt ab. Da es sich aber um kein zustimmuogspflichtiges Gesetz handelte, 
konnte der Buodestag den Buodesrat überstimmen. Daraufhin drohte Baden-Württemberg 
mit einem Gang vor das Buodesverfassuogsgericht, wozu es aber nach dem Regierungsan­
tritt der Großen Koalition 2005 nicht kam. (vgl. Sommer 2008: Interviewprotokoll Nr. 16) 

Die Reaktion Bayerns blieb jedoch nicht nur auf öffentliche Debatten beschränkt. Viel­
mehr legte der Freistaat ein stärkeres kulturpolitisches Engagement an den Tag: Um nicht 
hinter der neuen Buodeshauptstadt zuriickzufallen, wurden wie eingangs erwähnt zahlrei­
che neue kulturelle Institutionen ins Leben gerufen. Es ist fraglich, ob es dazu gekommen 
wäre, wenn sich die äußeren Rahmenbedinguogen nicht in dem geschilderten Ausmaß ge­
ändert hätten. 

Die Berufung eines Kulturstaatsministers 1998 uod die gleichzeitige Einrichtuog eines 
Kulturausschusses beim Deutschen Buodestag waren ein Novum. Aus mehreren Ländern 
hagelte es Proteste gegen den Schritt der Regieruog Schröder: Bayern, Baden-Württemberg, 
Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen uod Sachsen. Der damalige bayerische Kultusminis­
ter Zehetmaier bezeichnete diese Institution als so überflüssig wie ein ,,Marineministerium 
für Österreich" (zit. nach WagnerlRöpke 2002: 29). Die Bundesregieruog sah sich zur Recht­
fertiguog genötigt: Bisher auf mehrere Ministerien verteilte Kompetenzen würden zwecks 
Effektivität lediglich gebündelt. Das Kulturstaatsministerium ist kein Buodesministerium, 
das gleichranging mit diesen fuogiert, sondern ein beim Buodeskanzleramt angesiedeltes 
Staatsministerium. Die Einrichtung eines eigenen Bundesministeriums für Kultur ist nie­
mals ernsthaft erwogen worden. (vgl. Krüger 1998: 44) 

Die Etablierung der Kulturstiftuog des Buodes wurde 2002 einseitig vom Bund voll­
zogen, nachdem der Plan zur Gründuog einer gemeinsamen Kulturstiftuog von Buod uod 
Ländern gescheitert war (einige Länder - daruoter Bayern - bestanden auf einer Entflech­
tung kulturpolitischer Kompetenzen zwischen Bund uod Ländern). 

Danach stellte sich die Frage nach einer Fusion mit der 1987 gegründeten Kulturstiftuog 
der Länder. Sie sollte auf Wunsch der Ministerpräsidenten jedoch erst nach einer Systema­
tisieruog der kulturpolitischen Kompetenzen von Buod uod Ländern erfolgen. Dafür hatte 
man Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die ein dafür geeignetes Eckpunktepapier verein­
barten. Am 26. Juni 2003 sollte dieses Eckpunktepapier bei einem Treffen der Bundes- und 
Landesregieruogschefs beschlossen uod gleichzeitig die Zusammenführung der Stiftungen 
erreicht werden. Das Vorhaben scheiterte jedoch am Einspruch Bayerns. Ministerpräsident 
Edmuod Stoiber forderte das Einstimmigkeitsprinzip bei Kompetenzfragen im Stiftuogsrat 
der gemeinsamen Kulturstiftuog, wodurch jedes Land ein Vetorecht gehabt hätte. (vgl. Zim­
mermann 2003: 6) Die Länder sollten in keiner Weise ihre Souveränität im Bereich Kultur­
politik einbüßen, Überstimmuogen durfte es daher nicht geben. 
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Ein Einstimmigkeitsprinzip schien der Bundesseite unannehmbar, weshalb am 28. No­
vember 2003 ein Kompromissvorschlag gemacht wurde: Förderungen sollten unterbleiben, 
wenn mindestens ein Drittel der Länder ablehnte. Doch die Bayerische Landesregierung 
verlangte nun die Festschreibung bestimmter Finanzierungsgrundsätze für BundesfÖTde­
rungen, was wiederum der Bund - im Juni noch zugestanden, schließlich widerrufen - ab­
lehnte, weil er seine Handlungsfreiheit unnötig eingeschränkt sah. Als es auch im zweiten 
Anlauf zu keiner Einigung kam, kündigte der Bund seine Beteiligung an der Kulturstiftung 
der Länder zum 31. Dezember 2005 auf. (vgl. Winands 2004: 10) 

Die Frage um die Fusion der beiden Kulturstiftungen wirft ein deutliches Licht auf die 
Praxis der Politik: Offiziell scheiterte die geplante Verschmelzung am Einspruch eines einzi­
gen Landes - Bayern. Tatsächlich waren jedoch durchaus mehrere Landesregierungen gegen 
die geplante Fusion der beiden Kulturstiftungen. Da aber für das Scheitern das Veto eines 
einzigen Landes genügte und bekannt war, dass Bayern dieses Veto einlegen würde, hielten 
sich andere, ebenfalls kritische Länder zurück, um nicht Stellung gegen die Bundesregie­
rung beziehen zu müssen. (vgl. Sommer 2008: Interviewprotokoll Nr. 10) 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass Bayern eine kritische Haltung zur Kulturpo­
litik des Bundes einnimmt, wie der Protest gegen die Etablierung des Kulturstaatsministers 
oder die Auseinandersetzungen um die Gründung der Kulturstiftung des Bundes beweisen. 
Dies darf nicht nur als stures Beharren auf verfassungsrechtlichen Prinzipien gedeutet wer­
den, schließlich hat Deutschland dem Kulturföderalismus eine vielf"altige kulturelle Land­
schaft zu verdanken. Andererseits darf aber nicht unbeachtet bleiben, dass Bayern gemein­
sam mit dem Bund einige Kulturinstitutionen unterhält und in diesem Zusammenhang auch 
Finanzmittel aus Bonn bzw. Berlin entgegennimmt. 

4. Die Europäische Union als neuer kulturpolItischer Akteur -
Herausforderung fUr Bayern? 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden - ausgehend von ihren wirtschaftspolitischen Kom­
petenzen - immer mehr Politikfelder vom Einfluss der Europäischen Union geprägt. Dies 
liegt daran, dass sich viele Bereiche von ökonomischen Belangen nicht eindeutig trennen 
lassen. Geht es beispielsweise um Arbeitnehmerrechte, wird zwangsläufig das Feld Sozi­
alpolitik berührt. Enge Verzahnungen gibt es ebenfalls zur Umweltpolitik, die kaum iso­
liert von der Wirtschaftspolitik betrachtet werden kann. Schließlich wirken sich auch öko­
nomisch bedingte Bestimmungen der EU auf Bereiche der Kultur aus. Beispiele sind etwa 
Kunst- und Buchhandel sowie Film und Rundfunk. Wegen des Anpassungszwangs an eu­
ropäisches Recht sah sich in diesem Zusammenhang der Bund mit der so genannten Fern­
sehrichtlinie von 1991 konfrontiert oder musste das Gesetz zur Buchpreisbindung von 2002 
erlassen. (vgl. Sieber 2011) 

Auch ein anderes Feld lässt erkennen, dass sich Wirtschafts- und Kulturpolitik nicht 
eindeutig trennen lassen: die europäische Regional- und Strukturpolitik. Mit ihrer Hilfe wird 
strukturschwachen Regionen unter die Arme gegriffen, um Standortnachteile auszugleichen 
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und Arbeitsplätze zu schaffen. Davon konnten in der Vergangenheit auch Projekte profitie­
ren, die kulturellen Charakter aufweisen, in Deutschland etwa die Neuausrichtung der Ze­
che Zollverein (Essen) oder die Altstadtsanierung von Torgau. 

Es ist also nicht falsch zu behaupten, dass die Europäische Union auf Grund der Bedeu­
tung der Wirtschaftspolitik in den Bereich Kultur "hineinwuchs". Es bestand daher Anlass, 
eine rechtliche Grundlage zu schaffen, welche die Kompetenzen der EU im Bereich Kultur­
politik regeln sollte. Dazu kam noch ein weiterer Aspekt: Trotz ihrer unbestreitbaren Erfol­
ge ist die Europäische Union im Bewusstsein ihrer Bürgeriunen und Bürger nur schwach 
verankert. Es galt daher, ein Identitätsbewusstsein zu schaffen - mit Hilfe einer gemeinsa­
men Kulturpolitik. 

Ergebnis war Artikel 128 des Maastrichter Vertrages von 1993 (später Art. 151 EG-Ver­
trag, zurzeit Art. 167 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union AEUV). 
Danach leistet die EU einen ,,Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter 
Wahrung ihrer nationalen und regionalen Identität". Die Gemeinschaft versteht sich dem­
nach als kulturpolitischer Akteur, strebt jedoch keine Vereinheitlichung der Kultur an - ein 
wichtiger Gegensatz zu ihrer Haltung aufPolitikfeldern wie Wirtschafts- oder Wettbewerbs­
politik. Ebenso wird in der genannten Vorschrift hervorgehoben, dass die Gemeinschaft 
ihre Mitgliedstaaten lediglich "unterstützt und ergänzt". Ursprünglich bestimmte der ,,Kul­
turartikel", dass Beschlüsse bezüglich der Kultur im Rat einstimmig zu fassen seien; eben­
so dürften kulturpolitische Maßnahmen der Gemeinschaft ,,keinerlei Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten nach sich ziehen" (Art. 167 Abs. 
5 AEUV). Darauf aufbauend wurden von Seiten der EU Kulturförderprogramme - wenn 
auch in einem finanziell sehr bescheidenen Ausmaß - ins Leben gerufen. 

Wie reagierte der Freistaat Bayern auf den neuen kulturpolitischen Mitspieler? 
Schon früh wurden Befürchtungen laut, europäische Reglementierungen könnten ein 

Politikfeld berühren, das bisher unzweifelhaft zur Domäne der Länder gehört hatte. Mehre­
re Anläufe wurden unternommen, um das Subsidiaritätsprinzip im Regelwerk der Gemein­
schaft zu verankern. Dazu diente beispielsweise die von Franz Josef Strauß initiierte Minis­
terpräsidentenkonferenz im Jahr 1987, aus der die "Münchner Erklärung" hervorging. Sie 
legte das Subsidiaritätsprinzip als Grundlage der Europapolitik der Länder fest. Gleichwohl 
blieb die Position der Länder schwach. 

Eine Möglichkeit zur starken Einflussnahme bot die erforderliche Zustimmung des Bun­
desrats zum Vertrag von Maastricht. (vgl. Sturm/Pehle 2012: 91) Unter Federführung Bay­
erns verlangten die Ministerpräsidenten der Länder mehr Mitspracherechte in Europaange­
legenheiten. Wegen der Einigkeit der Länder musste die damalige Bundesregierung unter 
Helmut Kohl nachgeben, Ergebnis war die komplette Neufassung des Artikels 23 GG. Schon 
der erste Absatz betont das Subsidiaritätsprinzip,13 ebenso soll bei Kompetenzübertragun­
gen auf die europäische Ebene der Bundesrat berücksichtigt werden. Wichtig ist Artikel 26 
Abs. 6 GG: Falls die Europäische Union in einem Bereich tätig wird, der die ausschließliche 

13 Das Subsidiaritätsprinzip gilt auch nach Artikel 5 EU-Vertrag. Zur Europapolitik Bayern siehe auch den 
Beitrag von Budich in diesem Band. 
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Gesetzgebungskompetenz der Länder betrifft, so können in den Sitzungen des Rates der Eu­
ropäischen Union die Rechte der Bundesregierung auf einen Vertreter des Bundesrats über­
tragen werden." Im Bereich der Kultur wird dabei häufig ein Vertreter der Kultusminister­
konferenz benannt. Dies ist seit Bestehen der Bestimmung der für Kultur zuständige Minister 
aus Bayern. Daraufhaben sich die Länder geeinigt. 

Bis zum Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon 2008 galt in Kulturfragen das Ein­
stimmigkeitsprinzip im Rat, danach wurde es zugunsten der qualifizierten Mehrheit anfge­
geben. Die deutschen Kulturminister hätten die Aufrechterhaltung des Einstimmigkeitsprin­
zips wegen der Garantie der Sprachenvielfalt gewiinscht, konnten sich aber nicht durchsetzen 
(vgl. Sommer 2008: Interviewprotokoll Nr. 12; Teufel 2003: I). 

Neben Fragen zu Entscheidungsfindungsverfahren im Rat der EU boten auch einzel­
ne Vorschriften Anlass zur Kritik. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Richtlinie "Fernse­
hen ohne Grenzen" von 1991. Weil der Rundfunk neben seiner kulturellen Anfgabe auch 
kommerzielle und wirtschaftliche Aspekte umfasst, gelangte er in den Zuständigkeitsbe­
reich der Gemeinschaft. Unter anderem sah sie vor, dass "im Rahmen des praktisch durch­
führbaren" private sowie öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten mindestens die Hälfte ih­
res Programms mit inländischen oder zumindest europäischen Produktionen füllen sollten. 
(vgl. Behrens 1999: 191-193) Dies sahen die deutschen Länder als einen Eingriff in ihre Kul­
turhoheit: Einrichtung, Struktur und Anfgabenbereich der öffentlichen Rundfunkanstalten 
wurden durch Landesgesetze festgelegt. Die höchsten Entscheidungsgremien der Landes­
rundfunkanstalten (Rundfunkräte bzw. Fernsehrat) setzen sich unter anderem aus Vertre­
tern der Landesparlamente bzw. -regierungen zusammen. (vgl. Rudzio 2011: 497-499) Falls 
diese Vertreter Vorschriften über die Programmgestaltung aus Brüssel erhalten, sind sie er­
heblich in ihrer Gestaltungsfreiheit eingeschränkt. Schon im Vorfeld klagte Bayern vor dem 
Bundesverfassungsgericht gegen die geplante Bestimmung. Der Freistaat sprach der Bun­
desregierung das Recht ab, in solcher Angelegenheit im Rat der Europäischen Gemeinschaft 
entscheideu zu dürfen, da es sich um eine Länderangelegenheit handele. Das Gericht wies 
die Klage in seinem Urteil vom 11. April 1989 jedoch zurück (vgl. BVerfGE 80, 74). 1993 
- nach Erlass der Fernsehrichtlinie - klagten Bayern und acht weitere Länder in Karlsru­
he, da sie auf Grund des inzwischen neugefassten Artikels 23 GG ihre Mitwirkungskom­
petenz verletzt sahen. Denn der Bund hatte Kompetenzen auf die europäische Ebene über­
tragen und im Rat der umstrittenen Richtlinie zugestimmt. Das Bundesverfassungsgericht 
wies am 22. März 1995 die Klage ebenfalls zurück, auch deshalb, weil bei Inkrafttreten der 
Richtlinie die Nenfassung des Artikels 23 GG noch nicht erfolgt war. (vgl. Behrens 1999: 
196-198; Schmalenbach 1998: 18) 

Der Freistaat Bayern bezieht ähnlich wie zur Kulturpolitik des Bundes auch eine kriti­
sche Haltung zum Engagement der Europäischen Union. Doch die "Gefahren" werden woan­
ders gesehen: Nicht die finanziell sehr bescheidenen Förderprogramme lassen Einmischungen 
befürchten, sondern wirtschafts- und wettbewerbspolitisch motivierte Reglementierungen, 
die den Kulturbereich berühren. 

14 Zur unterschiedlichen Auslegung des Artikel 23 GG vgl. StunnlPehle 2012: 91-95. 
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Die bayerische Kulturpolitik lässt sich zusammenfassend anhand zweier Besonderheiten 
charakterisieren: Zum einen war die Bayerische Staatsregierung stets bemüht, Kulturpoli­
tik im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der Länder zu bewahren. Sie trat wiederholt 
als Wahrerln des Föderalismus auf, wenn von Seiten der Bundesregierung oder der Europä­
ischen Union Bestrebungen erkennbar wurden, Kulturpolitik als eigenen Gestaltungsspiel­
raum zu nutzen. Dieses Beharren auf f"öderalistischen Traditionen ist kein bloßer Selbst­
zweck, sondern die Erfüllung wichtiger verfassungsrechtlicher Bestimmungen, die sich aus 
dem Grundgesetz ergeben (Art. 20 Abs. I, Art. 30, Art. 70 GG). Zum anderen konzentrieren 
sich die inhaltlichen Schwerpunkte bayerischer Kulturpolitik eindeutig daranf, "klassische" 
Institutionen der Kultur zu fördern, wie Theater, Opern und Museen. Zu einem erheblichen 
Teil gehen diese auf das Wittelsbacher Erbe zurück, womit die Landesregierung ihr Traditi­
onsbewusstsein unter Beweis stellt. Dem Bekenntnis zum erweiterten Kulturbegriffhinge­
gen folgten nur wenige Taten - deutlich erkeunbar am Landeshaushalt. 
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